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Handlungsempfehlungen
fiir Netzbetreiber

| Viele Schweizer Gemeinden und Kantone erheben von
Verteilnetzbetreibern fur die Verlegung ihrer Leitungen in offentlichem Grund
und Boden eine Konzessionsabgabe. Das Bundesgericht hat in den letzten Jahren
mehrere Urteile erlassen, welche diverse offene Fragen abschliessend geklart

haben.[1]

ETIENNE SCHON, PHYLLIS SCHOLL

iele Gemeinwesen verlangen
V von den auf ihrem Gebiet tati-

gen Verteilnetzbetreibern, wel-
che den offentlichen Grund und Boden
zum Bau und Betrieb ihrer ober- oder
unterirdischen Leitungen und Anlagen
benutzen, eine Entschadigung in Form
einer Konzessionsabgabe. Die Netzbe-
treiber, welche diese Leitungen und
Anlagen nicht zum Selbstzweck ver-
bauen, sondern ihren Versorgungsauf-
trag gemass Art. § Abs. 2 und 3 StromVG
erfiillen miissen, wollen diese Abgaben
an ihre Endverbraucher tiberwilzen.
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Im Dreiecksverhaltnis Endverbrau-
cher (Kunde), Netzbetreiber und
Gemeinwesen soll nachfolgend aufge-
zeigt werden, was es zu beachten gilt.

Verhiltnis Endverbraucher
zum Gemeinwesen

Endverbraucher stehen im Bereich der
Elektrizitatsversorgung mit dem
Gemeinwesen in keinem Rechtsver-
haltnis. Obwohl sie mittelbar davon
einen Nutzen haben, dass der Netzbe-
treiber fiir ihre Versorgung den offent-
lichen Grund in Anspruch nimmt, so

sind sie durch den Netzbetreiber an die
Elektrizitatsversorgung angeschlos-
sen. Folglich steht es dem Gemeinwe-
sen nicht zu, direkt von einem Endver-
braucher eine Abgabe zu verlangen.[2]

Verhiltnis Endverbraucher
zum Netzbetreiber

Jeder Endverbraucher ist am Verteil-
netz eines Netzbetreibers angeschlos-
sen. Als Entgelt fiir den Bezug elektri-
scher Energie iiber das Verteilnetz steht
dem jeweiligen Netzbetreiber nach der
geltenden «Cost Plus»-Regulierung
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gemass Art. 15 StromVG ein Netznut-
zungsentgelt zu. Im Unterschied zuden
Entschadigungen an private Grund-
stlickseigentiimer sind Konzessions-
abgaben an das Gemeinwesen nicht
Teil der Betriebskosten und konnen
folglich nicht nach der iiblichen «Cost
Plus»-Regulierung von Art.15 Abs. 2
StromVG an die Endverbraucher tiber-
wilzt werden.

Hingegen gelten auch korrekt erho-
bene Konzessionsabgaben als Kosten
des Verteilnetzes, welche er gemaiss
Art.14 StromVG an Endverbraucher
iberwalzen darf. Wihrend bis vor dem
Urteil des Bundesgerichts vom 28. Mai
2018 nicht abschliessend bestimmt war,
ob zusitzlich zu Art. 14 StromVG eine
konkretisierende Uberwilzungsnorm -
beispielsweise in einem kantonalen oder
kommunalen Gesetz oder in einem Ver-
trag - notig ist, hat nun das Bundesge-
richt abschliessend geklért, dass Art. 14
StromVG als Uberwilzungsnorm von
korrekt erhobenen Konzessionsabgaben
ausreicht.[3] Auf Basis der klaren gesetz-
lichen Regelung kénnen die Konzessi-
onsabgaben unmittelbar gestiitzt auf
das Stromversorgungsgesetz an die
Endverbraucher iiberwilzt werden. Es
bedarf keiner zusitzlichen gesetzlichen
oder vertraglichen Grundlage.

Einzig beachtenswert ist, dass die
Abgabe an das Gemeinwesen auf der
Rechnung an Endverbraucher nicht im
Netznutzungsentgelt an den Netzbe-
treiber enthalten, sondern gemiss
Art. 12 Abs. 2 StromVG gesondert auszu-
weisen ist.

Zusammenfassend ldsst sich somit
feststellen, dass sich die Uberwilzung
korrekt erhobener Konzessionsabgaben
aus Art. 14 StromVG ergibt, diese jedoch
gesondert auf der Rechnung auszuwei-
sen sind.

Verhailtnis Netzbetreiber
zum Gemeinwesen

Staatliches Handeln erfordert eine
gesetzliche Grundlage.[4] Zu staatli-
chem Handeln gehort auch die Erhe-
bung einer Konzessionsabgabe von
einem Verteilnetzbetreiber. Es ist somit
zu kldren, was die gesetzliche Grund-
lage zu bestimmen hat, damit die
Abgabe rechtmaissig erhoben werden
kann.

Gemass konstanter Rechtsprechung
des Bundesgerichts qualifiziert eine
Konzessionsabgabe, welche als Entgelt
fiir die Benutzung des offentlichen
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Grund und Bodens erhoben wird, als
Kausalabgabe.[5] Kausalabgaben stel-
len die Gegenleistung fiir eine Leistung
oder eine Vorteilsgewdhrung durch das
Gemeinwesen an einen Privaten dar. Sie
unterscheiden sich von Steuern durch
den Bezug zu dieser Leistung bezie-
hungsweise Vorteilsgewédhrung.

Damit eine Konzessionsabgabe recht-
madssig erhoben werden darf, miissen
die wesentlichen Elemente der Kausal-
abgabe in einem Gesetz im formellen
Sinne enthalten sein. Ein Gesetz im for-
mellen Sinneist ein Erlass, der entweder
vom Stimmbiirger oder einem Parla-
ment im Verfahren der Gesetzgebung
beschlossen wird.[6] Verordnungen
oder Konzessionsvertrige, welche bloss
durch eine Exekutive erlassen oder
unterzeichnet wurden, qualifizieren
nicht als Gesetz im formellen Sinn, und
solche Erlasse bildeten folglich keine
geniigende gesetzliche Grundlage, um
bei einem Netzbetreiber eine Konzessi-
onsabgabe zu erheben. Stellt ein Netz-
betreiber fest, dass die von ihm erho-
bene Konzessionsabgabe nicht auf
einem formellen Gesetz beruht, ist ihm
zuempfehlen, diese Konzessionsabgabe
nicht mehr zu leisten und dies dem
Gemeinwesen mitzuteilen.

Unterldsst ein Netzbetreiber dies,
muss er letztlich damit rechnen, dass er
diese Abgabe nicht an Endverbraucher
iberwilzen darf. Inwieweit und wie
lange eine Riickforderung durch End-
verbraucher moglich wire, kann vorlie-
gend offenbleiben, betrifft dies doch das
Verhiltnis des Endverbrauchers zum
Netzbetreiber. Auf jeden Fall ist ein
Netzbetreiber gut beraten, diese Situa-
tion zligig einer Korrektur zuzufiihren.

Zuden wesentlichen Elementen einer
Konzessionsabgabe zdhlen a) der
Gegenstand der Abgabe, b) der Kreis der
Abgabepflichtigen und c) mindestens
die Grundziige der Art der Ankniipfung
und die Hohe der Abgabe (Bemessungs-
grundlage). Die Festlegung der konkre-
ten Hohe der Abgabe kann einer vollzie-
henden Behorde tiberlassen werden,
sofern das Kostendeckungs- und Aqui-
valenzprinzip eine Begrenzung der
Hohe zulassen.[7] Im Einzelnen miissen
in einem formellen Gesetz somit fol-
gende Elemente enthalten sein:

Gegenstand der Abgabe: Der abga-
bebegriindende Gegenstand bei einer
Konzessionsabgabe ist die Benutzung
des offentlichen Grund und Bodens
durch elektrische Leitungen und Anla-

gen. Ob die Benutzung oberirdisch,
zum Beispiel durch Freileitungen,
Transformatorenstationen und Unter-
werke, oder unterirdisch, etwa durchin
Strassen verlegte Kabel, erfolgt, liesse
sich zwar unterscheiden, ist jedoch
nicht von besonderem Interesse.

Kreis der Abgabepflichtigen: Wie
bereits ausgefiihrt, wird der offentliche
Grund und Boden durch den Netzbetrei-
ber benutzt. Er hat dafiir eine Abgabe zu
entrichten. Der Endverbraucher seiner-
seits benutzt das Verteilnetz, entspre-
chend hat er dafiir eine Entschadigung
zu bezahlen. Eine direkte Inanspruch-
nahme des Endverbrauchers durch das
Gemeinwesen hat das Bundesgericht
korrekterweise als unzulédssig beurteilt.
[2] Das formelle Gesetz, welches die
Konzessionsabgabe regelt, muss somit
die auf dem jeweiligen Gebiet des
Gemeinwesens tatigen Netzbetreiber
als Abgabepflichtige bezeichnen.

Artder Ankniipfungund Hoheder
Abgabe: Wihrend die Bestimmung
der beiden ersten Elemente zur korrek-
ten Erhebung einer Kausalabgabe im
vorliegenden Kontext verhaltnismassig
einfach ist, hat die Normierung der
korrekten Art der Ankniipfung und der
Hohe der Abgabe vielerlei zu beachten.
Dies ist insbesondere dem Umstand
geschuldet, dass das Kostendeckungs-
sowie das Aquivalenzprinzip einzuhal-
ten sind. Diese machen es erforderlich,
dass je schwieriger die Uberpriifung
der Einhaltung dieser beiden Prinzi-
pien sind, je detaillierter die Anforde-
rungen an die formalgesetzlichen
Bestimmungen werden.

Das Kostendeckungsprinzip besagt,
dass ein Gemeinwesen die Abgabe
grundsitzlich nicht hoher ansetzen
darf, als die tatsdchlichen Kosten des
Gemeinwesens sind.[8] Entstehen dem
Staat bei der Erbringung der Leistung
oder der Vorteilseinraumung keine oder
bloss marginale Kosten, spricht man
von kostenunabhingigen Kausalabga-
ben.[9] Die begrenzende Funktion des
Kostendeckungsprinzips entfallt.

Durch den Bau und den Betrieb elek-
trischer Leitungen entstehen dem Ge-
meinwesen in der Regel keine Kosten.
Alle direkt dem Netzbetreiber zure-
chenbaren Kosten werden direkt von
ihm getragen. So bezahlt der Netzbe-
treiber (und letztlich der Endverbrau-
cher) samtliche Grab- und Bauarbeiten.
Ob und inwieweit Minderwerte bei-
spielsweise in Strassen durch nachtrég-
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Verteilnetzleitungen stehen oft auf 6ffentlichem Grund und Boden. Die Betreiber diirfen
Konzessionsabgaben laut Bundesgericht den Verbrauchern weiterbelasten.

liche Leitungsverlegungen entstehen
konnen, ldsst sich kaum je abschlies-
send ermitteln. Lehre und Rechtspre-
chung qualifizieren Konzessionsabga-
ben fiir elektrische Anlagen typischer-
weise ebenfalls als kostenunabhéngige
Kausalabgaben.[10] Entsprechend hat
das Kostendeckungsprinzip vorliegend
praktisch keine begrenzende Funktion.

Massgeblich ist jedoch die Begren-
zung durch das Aquivalenzprinzip. Die-
ses konkretisiert die verfassungsrechtli-
chen Schranken des Verhaltnismassig-
keitsprinzips und des Willkiirverbots.
[11] Nur wenn in einem Gesetz willkiir-
freie und verhdltnismissige Abgaben
normiert werden, diirfen sie rechtmassig

vom Abgabepflichtigen erhoben werden.

Dem Aquivalenzprinzip zufolge muss
die Hohe der Kausalabgabe im jeweili-
gen konkreten Einzelfall in einem ob-
jektiven Verhiltnis zur staatlichen Leis-
tung fiir den Abgabepflichtigen stehen.
Der objektive Wert einer staatlichen
Leistung entspricht dem Nutzen, den
der Abgabepflichtige aus der Nutzung
bezieht, wobei ein schematischer, auf
Wahrscheinlichkeit und Durchschnitts-
erfahrung beruhender Massstab ange-
legt werden darf. Konkret stellt sich also
die Frage, welchen Nutzen der Netzbe-
treiber aus den Nutzung des offentli-
chen Grund und Bodens zieht. Dabei
darf gemass neuester Rechtsprechung
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des Bundesgerichts aber auch der Nut-
zen beim Endverbraucher berticksich-
tigt werden, der indirekt aus der Nut-
zung eine Leistung bezieht.

Grundsatzlich miisste sich die Leis-
tung des Gemeinwesens nach dem
Marktwert richten, sofern ein solcher
vorhanden ist. Da gemass Auffassung
des Bundesgerichts kein solcher besteht,
verfiigt der Gesetzgeber iiber verhilt-
nismissig grossen Gestaltungsspiel-
raum bei der Bestimmung der Hohe der
Kausalabgabe. Auch dem Aquivalenz-
prinzip kommt kaum begrenzende
Funktion zu.

Injedem Fall ist geméss dem Bundes-
gericht ein sachlich haltbarer Ankniip-
fungspunkt fiir die Abgabe notwendig,
wobei verschiedene Losungen denkbar
sind. Ausgehend vom Nutzen des Netz-
betreibers wire etwa das Ankniipfen an
der gelieferten Energie moglich; eben-
falls denkbar wire ein Ankniipfen an der
benutzten Fliache, fiir welche ein be-
stimmter Preis zu bezahlen wire.

Im einen wie im anderen Fall ist der
zu bezahlende Betrag des Netzbetrei-
bers abhangig von der tiber das Verteil-
netz ausgespiesenen Energie. Inbeiden
Fillen ist zu beachten, dass Endver-
braucher mit besonders hohem Strom-
verbrauch nicht tibermaéssig belastet
werden, indem ihnen entweder prak-
tisch die gesamten Abgaben an ein Ge-
meinwesen Uiberbiirdet werden oderihr
Verbrauch und mithin ihre Nutzung
des Verteilnetzes tibermissig ins Ge-
wicht fallen wiirde.[4, 12] Dies trifft
auch dann zu, wenn der Nutzen beim
Endverbraucher berticksichtigt wird,

Recommandations pour les gestionnaires de réseau
Redevances de concession

Nombre de collectivités publiques exigent des gestionnaires
de réseau de distribution actifs sur leur territoire et qui uti-
lisent le domaine public pour construire et exploiter leurs
lignes et installations, en surface comme souterraines, une
indemnisation sous la forme d’une redevance de conces-
sion. Les gestionnaires de réseau qui ne construisent pas ces
lignes et installations comme une fin en soi, mais qui
doivent remplir leur mandat d’approvisionnement confor-
mément a l'art. 5, al. 2 et 3 LApEl veulent répercuter ces re-
devances sur leurs consommateurs finaux. Ces derniéres
années, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arréts qui ont
finalement clarifié différentes questions en suspens. Le pré-
sent article expose les points importants pour les gestion-
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naires de réseau de distribution afin qu’ils puissent réper-
cuter les redevances sur les consommateurs finaux et les
verser a la collectivité publique.

C’est la relation triangulaire consommateur final (client),
gestionnaire de réseau et collectivité publique qui est consi-
dérée en priorité. Les auteurs en arrivent a la conclusion sui-
vante: si une loi formelle définit une redevance de concession
proportionnelle, prélevée au gestionnaire de réseau pour
I'utilisation du domaine public, rien ne s’oppose a ce que cette
redevance soit répercutée sur les consommateurs finaux. Le
montant concret qui est ou peut étre répercuté dépend en fin
de compte d’'une multitude de facteurs qui doivent faire I'ob-
jet d’'un examen plus approfondi, au cas par cas. MR
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da auch dieser nach der Uberwilzung
durch den Netzbetreiber nicht tiber-
massig belastet werden darf. Entspre-
chend bietet sich eine Limitierung auf
einer bestimmten Anzahl Gigawatt-
stunden pro Jahr an.[13]

Viele Gemeinwesen stellen ohne kon-
krete Berlicksichtigung der benutzten
offentlichen Fldche eine Abgabe auf Ba-
sis der ausgespeisten Energie durch
samtliche Endverbraucher des jeweili-
gen Netzbetreibers als Konzessionsab-
gabe in Rechnung (gemessen in Kilo-
wattstunden). Diese Bemessungs-
grundlage ist die unkomplizierteste
Losung. Werden die maximalen Kilo-
wattstunden je Endverbraucher hier be-
rlicksichtigt, istauch sichergestellt, dass
keine unverhdltnismiassige Belastung
des Netzbetreibers erfolgt.

Konzessionsabgaben diirfen
abgewadlzt werden

Wird in einem formalen Gesetz eine
verhadltnismassige Konzessionsabgabe
bestimmt, welche fiir die Nutzung des
offentlichen Grund und Bodens vom

Netzbetreiber erhoben wird, so steht
einer Uberwilzung dieser Abgabe auf
Endverbraucher nichts entgegen. Wel-
cher konkrete Betrag dies letztlich ist
beziehungsweise sein kann, hingt von
vielerlei Faktoren ab, welche einer
detaillierten Priifung im Einzelfall zu
unterziehen sind.

[11 Vgl etwa BGE 138 11 703, 2C_169/2010 vom 17. No-
vember 2011 (Pra 2011 Nr. 86, S. 576 ff.), 4A_582/2014
vom 17. April 2015, 2C_1100/2016 vom 17. Marz 2017,
2C_399/2017 vom 28. Mai 2018.

[2] Im Verfahren 2C_169/2010 vom 17. November 2011
(Pra 2011 N. 86, S. 576 ff.) wurde dies durch einen
Biirger des Kantons Tessin zu Recht beanstandet.

[3] E.9.des Urteils des Bundesgerichts 2C_399/2017
vom 28. Mai 2018 mit weiteren Hinweisen.

[4] Art.5 Abs.1BV.

[5]1 Vgl.z.B.BGE 138 11 70, 74, E. 6.1; bestatigt im Urteil des
Bundesgerichts 2C_399/2017 vom 28. Mai 2018, E.
6.2.4.

[6] Daniela Wyss, «Kausalabgabeny, Diss. Basel 2009,
S.196, BGE 1211230, 236, E. 3e, 13111 735, 740, E. 3.2.
Kommunale Erlasse qualifizieren als Gesetze im
formellen Sinn, wenn sie von der durch das kantonale
Recht erméachtigten Gemeindelegislative beschlossen
werden oder sie stattdessen dem (obligatorischen
oder fakultativen) Referendum unterstehen, vgl. BGE
127160, 66, E. 2e.

[7]  Ulrich Héfelin/Georg Maller/Felix Uhimann, «Allge-
meines Verwaltungsrecht», 7. A., 2010, N 2799 f. sowie
Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Miiller,

«Allgemeines Verwaltungsrecht», 4. A., 2014, § 59 N 3.

[8] Ulrich Hafelin/Georg Mdller/Felix Uhlmann, a.a.0.,
N 2760 sowie Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Mar-
kus Miiller, a.a.0.,, § 58 N 13.

[9] Ulrich Hafelin/Georg Mller/Felix Uhlmann, a.a.0.,
N 2760.

[10] BGE 13111735, 740, E. 3.2. sowie Ulrich Hafelin/Georg
Miiller/Felix Uhimann, a.a.0., N 2760.

[11] Art.5 Abs. 2 und 9 BV sowie Ulrich Hafelin/Georg
Miiller/Felix Uhimann, a.a.0., N 2785 ff.

[12] So brachte es beispielsweise in einer Gemeinde ein
Korrektiv (zum Beispiel in Form einer Limitierung
auf eine maximale Anzahl Gigawattstunden pro End-
verbraucher und Jahr), wenn einerseits eine Fabrik
mehrere Hundert Gigawattstunden Strom pro Jahr
aus dem Verteilnetz ausspeist und diese bloss mittels
einigen wenigen Strommasten angeschlossen ist,
anderseits die ebenfalls dort ansdssigen Endverbrau-
cher, welche ein fein verasteltes Verteilnetz und dafir
viel 6ffentlichen Grund in Anspruch nehmen, bloss
einige Megawattstunden Strom pro Jahr ausspeisen
wirden.

[13] Im Kanton Tessin sind dies beispielsweise 8 GWh pro
Endverbraucher und Jahr, vgl. Art. 10c Regolamento
della legge cantonale di applicazione della legge
federale sull'approvvigionamento elettrico (RLA-LAEI)
(del 23 novembre 2010).
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Schweizer Qualitat -

von der Entwicklung bis zur Auslieferung.

o Fachkompetenz und Leidenschaft

fur Strom und Spannung seit tiber 90 Jahren

o zuverlassig fur die Energienetze der Zukunft

&3
3
electro ®*

vs
suisse A:s



	Handlungsempfehlungen für Netzbetreiber

